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Privater Gestaltungsplan «Tennisanlage 
Ättenberg» - Genehmigung 

Gemeinde Wettswil a.A. 

Lage Flurgebiet «Im Ättenberg», Grundstück Kat.-Nr. 165 

Massgebende - Plan (Plan-Nr. WE-TC-SITUATION-500-2015) Mst. 1:500 und Gestaltungsplan- 
Unterlagen 	vorschriften (GPV) vom 7. Juli 2016 (letzte Änderung vom 30. September 2016) 

Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 7. Juli 2016 
(letzte Änderung vom 30. September 2016) 

Sachverhalt 
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Wettswil a.A. stimmte mit Beschluss vom 12. Dezember 

2016 dem privaten Gestaltungsplan «Tennisanlage Ättenberg» zu. Gegen diesen Be-
schluss wurden gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Affoltern vom 
24. Januar 2017 keine Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 
ersucht die Gemeinde Wettswil a.A. um Genehmigung der Vorlage. 

Anlass und Zielsetzung In der nordwestlichen Ecke des Gemeindegebiets von Wettswil a.A. besteht auf dem 
der Planung Grundstück Kat.-Nr. 165 eine Tennissportanlage. Die Mitglieder des Tennisclubs 

Wettswil a.A. möchten die bestehende Anlage mit zwei temporären Traglufthallen 
versehen. Zudem soll das Clubhaus wintertauglich gemacht und die Grundlagen für 
eine spätere Erweiterung oder einen Ersatzbau geschaffen werden. 

Die Tennisanlage Ättenberg befindet sich in der Erholungszone Ättenberg, in welcher 
Bauten und Anlagen für Sport und Freizeit zulässig sind. In Art. 22a Abs. 2 der kommu-
nalen Bau- und Zonenordnung (BZO) ist geregelt, welche baulichen Massnahmen an 
den bestehenden Gebäuden erlaubt sind. In Art. 22a Abs. 3 BZO wird schliesslich ver-
merkt, dass weitere Gebäude nur im Rahmen eines Gestaltungsplans zulässig seien. 
Die geplanten baulichen Veränderungen (u.a. Traglufthallen) sprengen das zulässige 
Mass von Art. 22a Abs. 2 BZO, weswegen der vorliegende Gestaltungsplan erarbeitet 
wurde. 

Erwägungen 
A. 	Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 
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B. Materielle Prüfung 
Zusammenfassung der Im privaten Gestaltungsplan «Tennisanlage Ättenberg» werden drei Baufelder bezeich-

Vorlage net. Die Baufelder A und B bieten die Möglichkeit zur Erstellung einer Traglufthalle und 
das Baufeld C deckt das heutige Clubhaus mit gewissen Erweiterungsmöglichkeiten ab. 
Die Höhe der Traglufthallen wird auf 9.5 m beschränkt. Sie dürfen zudem nur von Oktober 
bis April stehen und für eine gute landschaftliche Einordnung sind leuchtende Farben auf 
der Aussenseite zu vermeiden. Bauten im Baufeld C (Clubhaus) müssen sich ebenfalls 
gut ins Landschaftsbild einfügen. Um die Sichtbarkeit der Anlage zu begrenzen, wird 
überdies vorgeschrieben, dass der bestehende Baumbestand erhalten bleiben muss. Im 
Weiteren werden Vorgaben hinsichtlich von Beleuchtungen, der Entwässerung und des 
Bodenschutzes gemacht. 

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfungen des Amts für Raumentwicklung vom 24. Februar 2016 und 9. Sep-
tember 2016 gestellten Anträgen wurde entsprochen. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen 
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Grundeigentümer (unter Vorbehalt 
von Dispositiv II) und die Gemeinde sind durch die Genehmigung nicht beschwert. Gegen 
die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Privaten und Verbänden der 
Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungsentscheid 
von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. 

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese 
Verfügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Der private Gestaltungsplan «Tennisanlage Ättenberg», welchem die Gemeindever-
sammlung Wettswil a.A. mit Beschluss vom 12. Dezember 2016 zugestimmt hat, wird 
genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 841.60 (106 528/83100.40.100) und 
wird dem Rechnungsadressaten gemäss Dispositiv V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an ge-
rechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich 
Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begrün-
dung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeich-
nen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie mög-
lich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die 
Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 
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IV. Die Gemeinde Wettswil a.A. wird eingeladen 

- Dispositiv I sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu ver-
öffentlichen 

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen 

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge-
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen 

- nach Inkrafttreten die Änderungen in der amtlichen Vermessung nachführen zu 
lassen 

V. Mitteilung an 

- Wettswil a.A. (unter Beilage von drei Dossiers) 

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers) 

- Rösch Wälter Willa, Ingenieure für Geomatik Planung Werke, Obstgartenstrasse 12, 
8910 Affoltern am Albis (Nachführungsstelle) 

- Tennisclub Wettswil, z.H. Marco Merazzi Niederweg 71, 8907 Wettswil a.A. 
(Rechnungsadressat) 

Amt für 
Raumentwicklung 
Für den Auszug: 

VERSENDET AM - 3. FEB. 2017 
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Die Grundeigentümer 	TC Wettswil 

.... 
Der Präsident: Marco Merazzi 

Öffentliche Auflage vom 15.07.2016 bis 13.09.2016 

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 	 

Namens des Gemeinderates 

Der Präsi ent: 

H.P. Eichen 	rger 

Von der Baudirektion, 
genehmigt am: 	— an Feb.  2017 
Für die Baudirektion: 

Datum: 

Die Aktuarin: 

7  PU, 2P16  

Der Schreiber: 

R. Schneebeli 

07.07. / 30.09.2016 
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Brigitte Schiess 
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Planer: Ruedi A. Herger, Architekturbüro, Stationsstrasse 54, 8907 Wettswil, 044 / 700 43 39, hr—archOpop.agrIch 

Entw.: 	HE Datum: 	07.07.2016 Grösse: 	63 / 30 Plan Nr.: 	WE—TC—SITUA110N-500-2015 

Gez..: 	HE Letzte Änderung: 	30.09.2016 CAD—File: WE—TC—KATASTER-500—PROJEKT 
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Nr. 13, Freitag, 31. März 2017    Meldungsnummer: 00190467

Bauten und baurechtliche Planungen

Verschiedenes
 Privater Gestaltungsplan "Tennisanlage Ättenberg" (Bekanntmachung 
des Inkrafttretens)

Wettswil a.A. Der private Gestaltungsplan "Tennisanlage Ättenberg", den die Ge-
meindeversammlung mit Beschluss vom 12. Dezember 2016 festgesetzt hat, wurde
von der Baudirektion Kanton Zürich mit Verfügung vom 3. Februar 2017 geneh-
migt. Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts des Kantons Zürich
vom 20. März 2017 ist kein Rechtsmittel ergriffen worden. Der Gestaltungsplan tritt
am Tag nach der Publikation in Kraft.

Wettswil a.A., 31. März 2017

Gemeinderat Wettswil a.A.

00190467
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